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*************************************************************************** 

 

 

 

 

Informationen zu den Sprechtagen beim WAZV Saalkreis 
  
Aufgrund der aktuellen Situation in Bezug auf Schutzmaßnahmen gegen die 
Ausbreitung des Corona-Virus (SARS-CoV-2) bitten wir Sie um Ihr Verständnis, 
dass wir bis 30.06.2021 die Sprechzeiten einstellen müssen. Ihre Anliegen 
können Sie auch weiterhin schriftlich (per Mail, Fax oder Brief) vorbringen. 
 
 
gez. Eisner 
Verbandsgeschäftsführer 
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Der AZV Elster-Kabelsketal bestätigt in seiner Verbandsversammlung den von der 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KOMM-TREU GmbH geprüften Jahresabschluss und Lagebericht für das 

Wirtschaftsjahr 2019.Weiterhin wird der Verbandsgeschäftsführer für das Wirtschaftsjahr 2019 entlastet. Der 

Jahresgewinn in Höhe von 23.480,30 € wird auf neue Rechnung vorgetragen. 

 

Nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung hat der Wirtschaftsprüfer den folgenden Bestätigungsvermerk 

erteilt: 

 

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers  

Ich habe den Jahresabschluss des Abwasserzweckverbandes Elster-Kabelsketal, Kabelsketal OT Gröbers, – 
bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das 
Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung 
der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus habe ich den Lagebericht des 
Abwasserzweckverbandes Elster-Kabelsketal, Kabelsketal OT Gröbers, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 
zum 31. Dezember 2019 geprüft.  

Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den für Eigenbetriebe im 
Land Sachsen-Anhalt geltenden Vorschriften zur Rechnungslegung sowie den Regelungen der 
Verbandssatzung und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage 
des Verbandes zum 31. Dezember 2019 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 
bis zum 31. Dezember 2019 und  

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Verbandes. In 
allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht 
den für Eigenbetriebe im Land Sachsen-Anhalt geltenden Vorschriften sowie den Regelungen der 
Verbandssatzung und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.  

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erkläre ich, dass meine Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die 
Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Ich habe meine Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 142 KVG LSA 
und § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Meine Verantwortung nach diesen Vorschriften 
und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts“ meines Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Ich bin von dem Verband 
unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und 
habe meine sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Ich bin 
der Auffassung, dass die von mir erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für meine Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 

Verantwortung des Verbandsgeschäftsführers für den Jahresabschluss und den Lagebericht 

Der Verbandsgeschäftsführer ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den für 
Eigenbetriebe im Land Sachsen-Anhalt geltenden Vorschriften zur Rechnungslegung sowie den Regelungen der 
Verbandssatzung in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Verbandes vermittelt. Ferner ist der 
Verbandsgeschäftsführer verantwortlich für die internen Kontrollen, die er in Übereinstimmung mit den 
deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines 
Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen 
Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Verbandsgeschäftsführer dafür verantwortlich, die Fähigkeit 
des Verbandes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat er die 
Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern 
einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist er dafür verantwortlich, auf der Grundlage des 
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Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht 
tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

Außerdem ist der Verbandsgeschäftsführer verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt 
ein zutreffendes Bild von der Lage des Verbandes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem 
Jahresabschluss in Einklang steht, den für Eigenbetriebe im Land Sachsen-Anhalt geltenden Vorschriften sowie 
den Regelungen der Verbandssatzung entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt. Ferner ist der Verbandsgeschäftsführer verantwortlich für die Vorkehrungen und 
Maßnahmen (Systeme), die er als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in 
Übereinstimmung mit den anzuwendenden - für Eigenbetriebe im Land Sachsen-Anhalt geltenden - 
Vorschriften sowie den Regelungen der Verbandssatzung zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete 
Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 

Meine Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von 
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Verbandes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den für 
Eigenbetriebe im Land Sachsen-Anhalt geltenden Vorschriften sowie den Regelungen der Verbandssatzung 
entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen 
Bestätigungsvermerk zu erteilen, der meine Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht 
beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 
Übereinstimmung mit § 142 KVG LSA und § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine 
wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder 
Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden 
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts 
getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung übe ich pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahre eine kritische Grundhaltung. Darüber 
hinaus 

 identifiziere und beurteile ich die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – 
falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, plane und führe Prüfungshandlungen 
als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlange Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für meine Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche 
Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße 
betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende 
Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.  

 gewinne ich ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen 
Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, 
um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch 
nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Verbandes abzugeben.  

 beurteile ich die Angemessenheit der von dem Verbandsgeschäftsführer angewandten Rechnungs-
legungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von dem Verbandsgeschäftsführer dargestellten 
geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.  

 ziehe ich Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von dem Verbandsgeschäftsführer 
angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf 
der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang 
mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Verbandes 
zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls ich zu dem Schluss komme, dass 
eine wesentliche Unsicherheit besteht, bin ich verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die 
dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls 
diese Angaben unangemessen sind, mein jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Ich ziehe meine 
Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum meines Bestätigungsvermerks erlangten 
Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der 
Verband seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 
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 beurteile ich die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich 
der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so 
darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage des Verbandes vermittelt. 

 beurteile ich den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und 
das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens. 

 führe ich Prüfungshandlungen zu den von dem Verbandsgeschäftsführer dargestellten 
zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter 
Prüfungsnachweise vollziehe ich dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von dem 
Verbandsgeschäftsführer zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteile die 
sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges 
Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen 
gebe ich nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse 
wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

Ich erörtere mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die 
Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen 
Kontrollsystem, die ich während meiner Prüfung feststelle. 

 

Markkleeberg, den 3. April 2020 

 

KOMM-TREU GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

 

 

Dr. Thomas Schmechel  
Wirtschaftsprüfer 

 

 

Feststellungsvermerk 

 

des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises Saalekreis zur Jahresabschlussprüfung für das Geschäftsjahr 

2019 des Abwasserzweckverbandes Elster-Kabelsketal 

 

Das Rechnungsprüfungsamt hat keine eigenen Feststellungen zum Jahresabschluss, zum Prüfungsbericht und 

zum Vermerk des Wirtschaftsprüfers getroffen und tritt dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des 

Wirtschaftsprüfers bei. 

 

Es wird festgestellt, dass nach pflichtgemäßer, am 03.04.2020 abgeschlossener Prüfung durch die mit der 

Prüfung des Jahresabschlusses beauftragten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KOMM-TREU GmbH die 

Buchführung und der Jahresabschluss des Abwasserzweckverbandes Elster Kabelsketal den gesetzlichen 

Vorschriften entsprechen. 

 

Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Wirtschaftsführung ein 

den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragssituation des 

Unternehmens. 

 

Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss. 

Die wirtschaftlichen Verhältnisse geben zu Beanstandungen keinen Anlass. 
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Hinweis: 

Der Erwerb der Anleihe i. H. v. 400.000,00 EUR lt. Eröffnungsantrag DEKA Bank Depot vom 12.12.2019, 

verstößt gegen § 112 Abs. 2 KVG LSA. 

Nach § 16 GKG LSA i. V. m. § 112 Abs. 2 KVA LSA sind Vermögensgegenstände des Verbandes pfleglich und 

wirtschaftlich zu verwalten und ordnungsgemäß nachzuweisen. Bei Geldanlagen ist auf deine ausreichende 

Sicherheit zu achten; sie sollen einen angemessenen Ertrag erbringen. Vorübergehend nicht benötigte 

Kassenmittel sind so anzulegen, dass sie bei Bedarf verfügbar sind. Demzufolge kann nur eine Anlageform 

gewählt werde, welche die Verfügbarkeit zum Zeitpunkt des Finanzbedarfs garantiert. Bei der, am 12.12.2019 

durch den Verband getätigte Anleihe, ist die Geldanlage für einen Zeitraum von 10 Jahren vereinbart. Bei einer 

vorzeitigen Kündigung dieses Vertrages in den ersten beiden Jahren ist auf Grund der Dienstleistungskosten 

und der Produktionskosten i. H. v. insgesamt 2,13 % der Gesamtanleihe und einer jährlichen Verzinsung i. H. v. 

1,00 % in den ersten beiden Jahren ein Verlust garantiert. Die Folgejahre werden mit jährlich 0,25 % verzinst. 

Damit sind die Grundsätze der Sicherheit, Rentabilität und der rechtzeitigten Verfügbarkeit im Rahmen der 

Geldanlagenbewirtschaftung nicht ausreichend bei der Wahl der Anlageart berücksichtigt worden. 

 

Merseburg, 05.05.2019 

 
 

 

Der Jahresabschluss, der Lagebericht und die Erfolgsübersicht werden nach dieser Veröffentlichung an sieben 

Tagen (03.06.2021 – 11.06.2021) bei der HWS GmbH, Abteilung Anschlusswesen, Fritz-Hoffmann-Straße 77, 

06116 Halle, ausgelegt. 
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Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt                 Halle (Saale), 20. Mai 2021 
Regionalbereich Süd                                                                                                   
An der Fliederwegkaserne 21 
06130 Halle (Saale)             
 
 

Bekanntmachung 

 

Ergebnis der Vorplanung für das Straßenneubauvorhaben 

B 6 Ortsumgehung Großkugel/ Ortsumgehung Gröbers: 

Zustimmung Linienführung durch oberste Landesplanungsbehörde 

 

Die Straßenbauverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt, vertreten durch den 

Regionalbereich Süd der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt, bereitet 

derzeit zur Verbesserung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs im Zuge der 

Bundesstraße (B) 6 sowie zur Entlastung der Ortschaften Großkugel und Gröbers 

der Gemeinde Kabelsketal vom regionalen und überregionalen Durchgangsverkehr 

das oben genannte Bauvorhaben als Bestandteil des 

 Bedarfsplanes für die Bundesfernstraßen gemäß Bundesverkehrswegeplan 2030 

sowie  

 Förderprogrammes gemäß Investitionsgesetz Kohleregionen  

planerisch vor. 

 

Im Zeitraum von Anfang 2018 bis Anfang 2020 erfolgte eine umfassende 

Variantenbetrachtung (Vorplanung) einschließlich Abstimmung mit den Trägern 

öffentlicher Belange sowie der Öffentlichkeit. 

Im Ergebnis der Untersuchungen wurde die Vorzugsvariante VS 3 herausgearbeitet, 

wie in der Abbildung dargestellt. Diese Linienführung erhielt im Dezember 2020 

durch die oberste Landesstraßenbaubehörde, dem Ministerium für 

Landesentwicklung und Verkehr des Landes Sachsen-Anhalt, nach 

Projektabstimmung mit dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 

eine Bestätigung. 
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Abb.: Auszug Übersichtslageplan B 6 Ortsumgehung Großkugel/ Ortsumgehung 

Gröbers, 

Vorzugsvariante VS 3 (LSBB, 2020) 

 


